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Die Grundsteuerreform 2022 kommt – auch Sie sind gesetzlich verpflichtet 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in Deutschland müssen rund 35 Millionen Grundstücke sowie land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe neu bewertet werden, nachdem Bundestag und 
Bundesrat 2019 eine Grundsteuerreform verabschiedeten. Das 
Bundesverfassungsgericht forderte diese Neuregelung, da der bislang von den 
Finanzämtern berechnete Wert der Grundstücke und Gebäude auf veralteten 
Zahlen beruhte. Für jedes Grundstück und jeden Betrieb der Land- und 
Forstwirtschaft müssen Eigentümerinnen und Eigentümer im knappen Zeitraum 
1. Juli bis 31. Oktober 2022 eine Feststellungserklärung bei der 
Finanzverwaltung in elektronischer Form abgeben. Hierzu werden sie von der 
Finanzverwaltung gesondert aufgefordert werden. Etliche Bundesländer werden 
das voraussichtlich in Form einer Allgemeinverfügung vornehmen. 
 
Als Basis für die Neubewertung werden die Wertverhältnisse vom 1. Januar 2022 
zugrunde gelegt. Da die Finanzverwaltungen für die Neubewertung aller 
Grundstücke mehrere Jahre Zeit benötigen, werden die neuen Werte zur 
Berechnung der Grundsteuer erst ab dem Jahr 2025 herangezogen. Eine 
Länderöffnungsklausel ermöglicht den Bundesländern, statt des Bundesrechts 
eigene Länderlösungen zu beschließen und anzuwenden. Davon haben mehrere 
Bundesländer inzwischen bereits Gebrauch gemacht. 
 
Als Eigentümer eines (privat genutzten / betrieblichen / land- oder forst-
wirtschaftlichen) Grundstückes sind Sie unmittelbar betroffen und gesetzlich 
verpflichtet am Neubewertungsverfahren teilzunehmen. Hierzu ist einiges an 
Vorbereitungen zu treffen. 
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Als Ihr Berater in allen steuerrechtlichen Belangen unterstützen wir Sie gerne und können auch den 
Prozess und die Abwicklung mit den Finanzbehörden für Sie übernehmen. Sofern Sie dies wünschen, 
senden Sie uns bitte den beiliegenden Auftrag für unsere Unterlagen ausgefüllt und unterzeichnet 
wieder zurück. 
 
Unsere Leistungen rechnen wir grundsätzlich nach der geltenden Steuerberater-
vergütungsverordnung (StBVV) ab. Zum Gesamthonorar tritt die Umsatzsteuer in der gesetzlichen 
Höhe. 
 
Vorbereitende Tätigkeiten, wie zum Beispiel das Beibringen entsprechender benötigter Unterlagen, 
können und sollten bereits jetzt vorgenommen werden. Hierzu haben wir diesem Schreiben 
entsprechende Checklisten für Liegenschaften in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen beigefügt, 
die Sie bitte ausfüllen, um die angeführten Unterlagen ergänzen und an uns möglichst bis zum 
30.06.2022 zurücksenden. Bei Liegenschaften in anderen Bundesländern kommen Sie gerne 
gesondert auf uns zu. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Ihre SPK-Gruppe 
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Auftrag 

Auftrag zur Erstellung von Grundsteuer-Feststellungserklärungen 2022: 
 
Name:     _________________________________________________  

Vorname:    _________________________________________________  

Ggf. Name der Firma:   _________________________________________________  

Straße und Hausnummer:  _________________________________________________  

PLZ:     ___________________  

Ort:     _________________________________________________  

E-Mail-Adresse:   _________________________________________________  

 
Ich bin/Wir sind mit dem Angebot zur Erstellung der Grundsteuer-Feststellungserklärungen 2022 
sowie den Allgemeinen Auftragsbedingungen einverstanden und erteilen hiermit der Kanzlei SPK 
Storz & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH in Weingarten den Auftrag, für folgende Anzahl 
von Grundstücken/grundstücksgleichen Rechten, Feststellungserklärungen zu erstellen:  
 
Anzahl Grundstücke: _________________________________________________  
 
Die ausgefüllte Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen  
 

o liegt der Kanzlei bereits vor (steuerliches Mandat bereits erteilt). 
o ist noch nicht erteilt. Bitte senden Sie mir/uns die entsprechende Vollmacht zu. 

 
 
 
________________________________  _____________________________________  
(Ort, Datum)     (Unterschrift/en) 
 
 







Baden-Württemberg   

Angaben zur Feststellungserklärung des Grundsteuerwerts für Objekt Nr. _____ 
[Vergeben Sie für jedes Objekt eine Nummer nach Ihrer Wahl. Wir verwenden diese Nummer nur, wenn es 

 Rückfragen zu Ihren Angaben gibt.] 

Straße & Hausnummer bzw. 
Lagebezeichnung 

 

Gemarkung:  

Grundbuchblatt: 
Flur: 
Flurstück: Zähler / Nenner 
Bitte übergeben Sie uns eine Kopie, wenn Ihnen 
ein aktueller Grundbuchauszug oder ein notarieller 
Kaufvertrag vorliegen 

 

Lagefinanzamt: 
… in dessen Bezirk das Grundstück liegt 

 

Nutzungsart: 
 
 

 Grundstück dient überwiegend Wohnzwecken 

 Wohnfremde Nutzung überwiegt 

Anmerkungen: 
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

Grundstücksfläche in m2 
Diese können Sie aus der einem Grundbuchauszug, 
oder dem Kaufvertrag entnehmen 

 

 
 
 
 
Eigentumsverhältnisse: 

 Alleineigentum einer natürlichen Person 
 Ehegatten/Lebenspartner 

 Erbengemeinschaft 

 Alleineigentum einer unternehmerisch tätigen juristischen 
Person 

 Andere Eigentumsverhältnisse,  
z.B. Grundstücksgemeinschaft, … 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Name, Geburtsdatum, Anschrift, Wohnsitz- 
bzw. Betriebsstätten-Finanzamt, 
Steuernummer und Identifikationsnummer 
der Eigentümerin / des Eigentümers: 
Bitte geben Sie – ggf. auf einem Beiblatt – die o.g. 
Daten aller Eigentümer und deren jeweiligen 
Miteigentumsanteil an 

 
 
 
 
 
 
 

Miteigentumsanteil 
Bitte Ihres Anteiles am Grundbesitz in der Form 
Zähler/Nenner angeben, soweit sie nicht 
Alleineigentümer sind 

 

  



Baden-Württemberg   

Einheitswert-Aktenzeichen: 
… finden Sie meist auf dem Grundsteuerbescheid 
Ihrer Gemeinde. 
Bitte übergeben Sie uns den Bescheid in Kopie. 

 

Mehrere Gemeinden (ja/nein): 
Erstreckt sich der Grundbesitz über mehrere 
erhebungsberechtigten Gemeinden? 

 

Mögliche Tatbestände für eine 
Steuerermäßigung / -befreiung 

 das Gebäude ist ein Baudenkmal 
 für das Grundstück wurde eine Förderung nach staatlicher 

oder föderaler Wohnraumförderung zugesagt 

 es liegt ein von der Grundsteuer befreiter Rechtsträger oder 

ein weiterer Steuerbefreiungstatgestand vor 

Anmerkungen: 
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

 



Bayern  

Angaben zur Feststellungserklärung des Grundsteuerwerts für Objekt Nr. _____ 
[Vergeben Sie für jedes Objekt eine Nummer nach Ihrer Wahl. Wir verwenden diese Nummer nur, wenn es 

 Rückfragen zu Ihren Angaben gibt.] 

Straße & Hausnummer bzw. 
Lagebezeichnung 

 

Gemarkung:  

Grundbuchblatt: 
Gemarkung: 
Flurstück: Zähler / Nenner 
nur anzugeben, sofern Straße/Hausnummer nicht 
vorhanden 

 

Lagefinanzamt: 
… in dessen Bezirk das Grundstück liegt 

 

Art des Grundstücks: 
 unbebautes Grundstück 
 bebautes Grundstück 

Grundstücksfläche in m2 
Diese können Sie aus der einem Grundbuchauszug, 
oder dem Kaufvertrag entnehmen 

 

Eigentumsverhältnisse: 

 Alleineigentum einer natürlichen Person 
 Ehegatten/Lebenspartner 

 Erbengemeinschaft 

 Alleineigentum einer unternehmerisch tätigen juristischen 
Person 

 Andere Eigentumsverhältnisse,  
z.B. Grundstücksgemeinschaft, … 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Name, Geburtsdatum, Anschrift, Wohnsitz- 
bzw. Betriebsstätten-Finanzamt, 
Steuernummer und Identifikationsnummer 
der Eigentümerin / des Eigentümers: 
Bitte geben Sie – ggf. auf einem Beiblatt – die o.g. 
Daten aller Eigentümer und deren jeweiligen 
Miteigentumsanteil an 

 
 
 
 
 
 
 

Miteigentumsanteil 
Bitte Ihres Anteiles am Grundbesitz in der Form 
Zähler/Nenner angeben, soweit sie nicht 
Alleineigentümer sind 

 

Einheitswert-Aktenzeichen: 
… finden Sie meist auf dem Grundsteuerbescheid 
Ihrer Gemeinde. 
Bitte übergeben Sie uns den Bescheid in Kopie. 

 

  



Bayern  

Mehrere Gemeinden (ja/nein): 
Erstreckt sich der Grundbesitz über mehrere 
erhebungsberechtigten Gemeinden? 

 

Nutzungsart: 
 
 

 eigene Wohnzwecke 
 fremde Wohnzwecke z.B. vermietet 
 eigengewerbliche Nutzung 
 fremdgewerbliche Nutzung z.B. vermietet 

 
 andere Nutzung / Hinweise 

 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

Wohnfläche des Gebäudes in m2 

nur bei Ein- und Zweifamilienhäusern, 
Mietwohngrundstücken und Wohnungseigentum. 
Keller, Boden, Heizung, Abstellräume, 
Waschküchen, etc. zählen nicht zur Wohnfläche. 
Falls Sie einen Architektenplan haben, überlassen 
Sie uns bitte eine Kopie. 

 

Garagen > 50m2  
Anzahl und Fläche  

Nutzfläche in m2 

… für gewerbliche, betriebliche oder sonstige 
Zwecke. Flächen (nach DIN 277) finden Sie in 
Bauunterlagen oder Kaufvertrag. 

 

Mögliche Tatbestände für eine 
Steuerermäßigung / -befreiung 
 

 das Gebäude ist ein Baudenkmal 
 es besteht eine enge räumliche Verbindung mit dem Betrieb 

der Land- und Forstwirtschaft des Steuerpflichtigen 
 Wohnflächen unterliegen Bindungen des sozialen 

Wohnungsbaues oder staatlicher oder kommunaler 

Wohnraumförderung 

 

 andere, ggf. relevante  Sachverhalte 

 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

 

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

Liegen spezielle Sachverhalte vor? 
 

 es liegt ein Erbbaurecht vor 
 das Gebäude steht auf fremdem Grund und Boden 
 der Steuergegenstand erstreckt sich auch auf ein anderes 

Bundesland oder Ausland 

 

  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

 



Hessen  

Angaben zur Feststellungserklärung des Grundsteuerwerts für Objekt Nr. _____ 
[Vergeben Sie für jedes Objekt eine Nummer nach Ihrer Wahl. Wir verwenden diese Nummer nur, wenn es 

 Rückfragen zu Ihren Angaben gibt.] 

Straße & Hausnummer bzw. 
Lagebezeichnung 

 

Gemarkung:  

Grundbuchblatt: 
Flur: 
Flurstück: Zähler / Nenner 
Bitte übergeben Sie uns eine Kopie, wenn Ihnen 
ein aktueller Grundbuchauszug oder ein notarieller 
Kaufvertrag vorliegt 

 

Lagefinanzamt: 
… in dessen Bezirk das Grundstück liegt 

 

Art des Grundstücks: 
 unbebautes Grundstück 
 bebautes Grundstück 

Grundstücksfläche in m2 
Diese können Sie aus der einem Grundbuchauszug, 
oder dem Kaufvertrag entnehmen 

 

 
 
 
 
Eigentumsverhältnisse: 

 Alleineigentum einer natürlichen Person 
 Ehegatten/Lebenspartner 

 Erbengemeinschaft 

 Alleineigentum einer unternehmerisch tätigen juristischen 
Person 

 Andere Eigentumsverhältnisse,  
z.B. Grundstücksgemeinschaft, … 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Name, Geburtsdatum, Anschrift, Wohnsitz- 
bzw. Betriebsstätten-Finanzamt, 
Steuernummer und Identifikationsnummer 
der Eigentümerin / des Eigentümers: 
Bitte geben Sie – ggf. auf einem Beiblatt – die o.g. 
Daten aller Eigentümer und deren jeweiligen 
Miteigentumsanteil an 

 
 
 
 
 
 
 

Miteigentumsanteil 
Bitte Ihres Anteiles am Grundbesitz in der Form 
Zähler/Nenner angeben, soweit sie nicht 
Alleineigentümer sind. 

 

Einheitswert-Aktenzeichen: 
… finden Sie meist auf dem Grundsteuerbescheid 
Ihrer Gemeinde. 
Bitte übergeben Sie uns den Bescheid in Kopie. 

 

  



Hessen  

Mehrere Gemeinden (ja/nein): 
Erstreckt sich der Grundbesitz über mehrere 
erhebungsberechtigten Gemeinden? 

 

Nutzungsart: 
 
 

 eigene Wohnzwecke 

 fremde Wohnzwecke z.B. vermietet 

 eigengewerbliche Nutzung 

 fremdgewerbliche Nutzung z.B. vermietet 

 

 andere Nutzung / Hinweise 
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

Wohnfläche in m2 

nur bei Ein- und Zweifamilienhäusern, 
Mietwohngrundstücken und Wohnungseigentum. 
Keller, Boden, Heizung, Abstellräume, 
Waschküchen, etc. zählen nicht zur Wohnfläche. 

 

Nutzfläche in m2 

… für gewerbliche, betriebliche oder sonstige 
Zwecke. Flächen (nach DIN 277) finden Sie in 
Bauunterlagen oder Kaufvertrag.  

 

Mögliche Tatbestände für eine 
Steuerermäßigung / -befreiung 
… sind abhängig davon, in welchem Bundesland 
das Grundstück liegt 

 Ist das Gebäude ein Baudenkmal? 
 Grundbesitz im öffentlich-rechtlichen, religiösen und 

gemeinnützigen Bereich, für Verkehrswege und -flächen oder 

Grundbesitz des Bundeseisenbahnvermögens für 

Verwaltungszwecke 

 andere, ggf. relevante  Sachverhalte 

 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

Liegen spezielle Sachverhalte vor? 
 

 es liegt ein Erbbaurecht vor 
 das Gebäude steht auf fremdem Grund und Boden 
 es handelt sich um ein unbebautes, aber baureifes 

Grundstück 
 der Steuergegenstand erstreckt sich auch auf ein anderes 

Bundesland oder Ausland 

 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

 


